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Erſte Sitzung

verhandlungen
Die Landesſynode hat ihre Verhandlungen durch die von ihr beſtellten Schriftführer und durch eine Stenographinaufzeichnen laſſen . Außerdem wurden die Anſprachen der Plenarſitzun gen auf Tonband aufgenommen . Hiernach er⸗

folgte die nachſtehende Bearbeitung der Verhandlungen .

Die Landesſynode tagte in den Räumen der Evang . Akademie in der „Charlottenruhe “ in Herrenalb . Der Eröff⸗nungsgottesdienſt fand am 26. April in der Kirche in Herrenalb ſtatt . Die Predigt hielt der Herr Landesbiſchof.

Erſte öffentliche Sitzung

Herrenalb , Montag , den 27 . April 1953 , 9. 00 Uhr .

Tagesordnung

I.
Eröffnung durch den Herrn Präſidenten .

II .
Bekanntgabe der Entſchuldigungen .

338
Bekanntgabe der Vorlagen und Eingänge und deren
Überweiſung an die Ausſchüſſe und die zuſtändigen
Stellen .

4.

2
Präſident Dr . Umhauer eröffnet die Sitzung .
Landesbiſchof D. Bender ſpricht das Eingangsgebet .

Durch Namensaufruf wird die Anweſenheit der Mit⸗
glieder der Synode feſtgeſtellt ( 38 ) und eine Anweſenheits⸗
liſte in Umlauf geſetzt.

Präſident Dr . Umhauer : Auf 1. April dieſes Jahres iſt
Herr Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich in den
wohlverdienten Ruheſtand getreten . Seit 28 Jahren hat
erſeine wertvolle Kraft reſtlos und uneingeſchränkt in den

Dienſt der badiſchen Landeskirche geſtellt . Wir haben ſelbſtin dieſer langen Zeit Gelegenheit gehabt , zu erkennen , wie
groß ſein Intereſſe , wie groß ſeine Arbeitskraft und wie
groß der Erfolg ſeiner Tätigkeit geweſen iſt . Der Herr
Landesbiſchof hat in einem Artikel in „ Kirche und Ge⸗
meinde vom 11. April dieſes Jahres eine eingehende
Würdigung der Perſönlichkeit und der Arbeit des Herrn
Oberkirchenrats D. Dr . Friedrich veröffentlicht , eine Wür⸗

digung, die wir von der Synode aus reſtlos unterſchreiben
können. Er hat darin ausgeführt , daß Herr D. Dr . Friedrich
eine ganz erhebliche Spanne der badiſchen Kirchengeſchichte
nicht nur als Beobachter an ſich hat vorüberziehen ſehen ,
ſondern ſelbſt aktiv mit größtem Einfluß auf ihre Geſtal⸗
tung eingewirkt hat . Der Herr Landesbiſchof hat ins⸗
beſondere die Mitwirkung des Herrn D. Dr Friedrich an
der kirchlichen Geſamtordnung gewürdigt . Das möchte ich
hiermit auch tun . Von den geſetzgeberiſchen Arbeiten , deren
Entwurf von Herrn Dr . Friedrich ſtammt , iſt beſonders
hervorzuheben das Wahlgeſetz von 1946 , das Pfarrſtellen⸗
beſetzungsgeſetz von 1949 , das Geſetz über die Beſtellungder Dekane und Dekanſtellvertreter von 1951 und zuletzt ,aber nicht am letzten , das Geſetz über die Leitung der

Evangeliſchen Landeskirche , an dem wir ja immer noch
arbeiten . Es ſind das erhebliche Teile der kirchlichen
Geſamtordnung , die ſpäter zuſammengefaßt unſere neue
Kirchenverfaſſung bilden ſollen . Sie werden für alle Zeiten
den Stempel des Herrn D. Dr . Friedrich tragen .

Aber Herr D. Dr . Friedrich hat nicht nur bei der Geſetz⸗
gebung mitgewirkt , ſondern er hat das ſehr - umfangreiche
Amt des Juſtitiars in der täglichen Verwaltung des Ober⸗
kirchenrats geführt . Er war Perſonalreferent , ein Amt ,
das keine Roſen , aber ſehr viele Dornen mit ſich brachte ,
insbeſondere die Tätigkeit in Disziplinarſachen , die ihm
ſicherlich am ſchwerſten gefallen iſt . Es iſt ſelbſtverſtändlich ,
daß ein Mann , der die Perſonalſachen zu bearbeiten hat
und insbeſondere der ſpiritus rector für Disziplinarſachen
iſt und ſein muß , nicht überall beliebt iſt , daß er da und
dort aneckt . Das iſt Herrn D. Dr Friedrich auch geſchehen .
Aber das hindert nicht , daß die Geſamtheit anerkennen
muß , daß er mit größter Sachkunde , objektiv und mit dem
Ziel , den kirchlichen Beamtenapparat ſo rein zu erhalten ,
wie er ſein muß , gehandelt hat . Und hierfür verdient er
unſere volle Anerkennung .

Wenn der Herr Landesbiſchof namens des Evang . Ober⸗
kirchenrats erklärt hat , die Evangeliſche Landeskirche könne
Herrn Dr . Friedrich nicht ohne beſonderen Dank aus ihrem
Dienſte ſcheiden ſehen , und ſie ſei ihm immer verpflichtet ,
ſo müſſen wir von der Synode aus uns dieſen Vorten
anſchließen . Und wir ſchließen uns auch dem Wunſche an ,
Herr D. Dr . Friedrich möge noch recht lange ſeinen Rat ,
der jedenfalls auf abſehbare Zeit nicht durch den Rat eines
Anderen erſetzt werden kann , in wichtigen Angelegenheiten
der Landeskirche , dem Oberkirchenrat und der Landes⸗
ſynode zur Verfügung ſtellen . Ich ſchließe mit den Worten :
ad multos annosl

Der Nachfolger des Herrn D. Dr . Friedrich , Herr Ober⸗
kirchenrat Dr . Wendt , iſt geſtern eingeſegnet
und in ſein Amt förmlich eingeführt worden . Wir begrüßen
ihn herzlich und hoffen auf eine recht gute Zuſammen⸗
arbeit . Ich bin überzeugt , daß dies werden wird . Die
Perſönlichkeit des Herrn Dr . Wendt hat auf den erſten
Blick unſer aller Sympathie erworben .
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Entſchuldigt haben ſich die Synodalen Schloſſermeiſter
Henrich , Schriftleiter Dr . Fiſcher , Ingenieur Siegel , Haupt⸗
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lehrer Schäfer , Prof . D. Dr . Ritter , Oberſtudiendirektor
Dr. Lampp . Zu einem ſpäteren Zeitpunkt können erſt ein⸗

treffen die Synodalen Studienrat Rücklin , Pfarrer Specht ,

Kaufmann Töpfer , Frh . von Gemmingen . Herr Dekan

Gerhard aus Heilbronn , der als Delegierter des württem⸗

bergiſchen Evang . Landeskirchentages teilnimmt , hat tele⸗

graphiſch mitgeteilt , daß er erſt zu einem ſpäteren Zeit⸗

punkt kommen kann .

III .

Der Präſident gibt die Vorlagen und Eingänge

bekannt , die den zuſtändigen Ausſchüſſen überwieſen

werden . Die Synode nimmt Kenntnis von dem Schreiben

des Innenminiſteriums Baden⸗Württemberg , betr . Feier⸗

tagsſchutz , vom 9. März 1953 , das dem Evang . Ober⸗
kirchenrat auf ſeine Eingabe vom 11. Februar 1953 zu⸗

gegangen iſt und folgenden Wortlaut hat :

Nach dem Geſetz Nr . 161 über die Sonntage , Feſttage
und Feiertage in der Faſſung vom 5. November 1951

( Reg . Bl . S. 92) , und dem badiſchen Landesgeſetz über

den Schutz der Sonn⸗ und Feiertage in der Faſſung vom

12. Dezember 1950 ( bad . GVBl . S. 302 ) iſt Silveſter
kein Feiertag . Der Gottesdienſt an dieſem Tag iſt daher

nicht geſchützt . Gegen Störungen kann indeſſen einge⸗

ſchritten werden , wenn der Tatbeſtand des § 360 Nr . 11

StGB vorliegt . Dagegen fällt der Gottesdienſt an Neu⸗

jahr unter die Beſtimmung des § 11 des Geſetzes Nr .

161 und die Beſtimmung des § 4 des badiſchen Landes⸗

geſetzes . Der Gottesdienſt an dieſem Tag dürfte aus⸗

reichend geſchützt ſein .
Inwieweit künftig die Gottesdienſte am Heiligen

Abend und an Silveſter geſchützt werden , wird bei der

Ausarbeitung eines einheitlichen Feiertagsgeſetzes ge⸗
prüft werden .

Das Innenminiſterium beabſichtigt , demnächſt die

Schaffung eines einheitlichen Feiertagsrechts mit den

Referenten der Kirchenbehörden und der beteiligten
Miniſterien zu beſprechen . Dabei ſollen zunächſt grund⸗
ſätzliche Fragen zur Erörterung kommen , ohne daß ſchon
ein Geſetzentwurf zugrundegelegt wird . Zu der Beſpre⸗
chung wird noch beſondere Einladung ergehen .

gez. Ulrich
Innenminiſter

Die Synode ſchließt ſich der Stellungnahme des Evang .
Oberkirchenrats an , der der Landesſynode mit Schreiben
vom 21. März 1953 mitgeteilt hat :

„ Es wird bei den im Laufe des Sommers zu führen⸗
den Verhandlungen über Schaffung eines neuen Feier⸗
tagsrechtes der hier erwähnte Mißſtand der Störung der
Abendgottesdienſte am Heiligen Abend und am Sil⸗
veſterabend zur Sprache gebracht und verſucht werden
müſſen , irgendeine Beſtimmung in das neue Feiertags⸗
geſetz einzubauen . “
Präſident Dr . Umhauer : Zum Leitungsgeſetz ſind von

zwei Seiten Anderungsvorſchläge eingegangen : Nämlich
einmal aus Freiburg von Herrn Profeſſor Dr . Erik Wolf ,

mitgeteilt durch den Vorſitzenden des Kleinen Verf . Aus⸗
ſchuſſes , Herrn Profeſſor D. Dr . v. Dietze . Dazu eine Stel⸗
lungnahme des Herrn Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich .

Ferner eine von einer großen Zahl von Pfarrern
unterſchriebene , durch Herrn Pfarrer Voges in Mannheim
mir überſandte Eingabe . Ich habe beide Anträge bereits

dem Kleinen VA zur Vorberatung übergeben , und ich
möchte um Ihre Zuſtimmung dazu bitten , daß die vor⸗
läufige Stellungnahme des Kleinen VA unmittelbar dem
Großen VüA übergeben und die Sache dort vorberaten
wird zur weiteren Behandlung im Plenum . Der VA
wird , ſoweit ich unterrichtet bin , im unmittelbaren An⸗
ſchluß an die Plenarſitzung zur Fortſetzung ſeiner Bera⸗
tungen zuſammentreten .

Abgeordneter D. Dr . v. Dietze : Es iſt beabſichtigt , daß

im unmittelbaren Anſchluß der Kleine Verf . Ausſchuß

zuſammentritt , um noch die vorbereitende Arbeit für die

Legaldefinitionen abzuſchließen . Die Mitglieder des Großen

Và ſind auch , ſoweit ſie dem Kleinen VA nicht angehören ,

ſelbſtverſtändlich als Gäſte dabei ſehr willkommen . Den

Großen VA wollen wir heute Nachmittag zuſammentreten

laſſen .
Abgeordneter Schneider : Ich möchte dem Vorſitzenden

des VA die Anregung geben , ob wir nicht beſchließen

ſollten , die weitere Debatte auch über dieſe Definitionen

gleich im Großen VA zu führen . Wir hatten zwar für

Samstagabend dieſe Vorberatung des Kleinen VA be⸗

ſchloſſen in der Abſicht , daß wir hier eine geſchloſſene Vor⸗

arbeit liefern und leiſten könnten . Wir haben dabei ſchon
die Erfahrung gemacht , daß eigentlich dann auch die Gäſte ,

die im Kleinen VA ſind , — und es war gut ſo —mit in

die Debatte eingegriffen haben , ſo daß eigentlich doch ſchon

die Debatte im großen Kreis des VA, vor allem heute , wo

faſt alle Synodale da ſind , erfolgen wird . Es wäre alſo

mein Vorſchlag eine Art Zeiterſparnis , und wir würden

vermeiden , daß die Dinge in zwei Ausſchüſſen , im Kleinen

und im Großen VA, behandelt werden . Wenn alſo keine

beſonders triftigen Gründe da wären , dann würde ich doch
anheimgeben , ob wir nicht gleich in die Beratung im

Großen VA eintreten ſollten .
Abgeordneter D. Dr . v. Dietze : Die Gründe , die mich zu

dem von mir ſkizzierten Vorgehen beſtimmten , waren die,

daß die Verhandlungen über die Definitionen beſſer im

kleinen Kreis erfolgten , wobei ſelbſtverſtändlich die Gäſte
als Zuhörer willkommen ſind und ſich auch äußern können .

Ich will mich aber nicht darauf verbeißen . Ich meine , wir
ſollten uns nicht mit dieſer Auseinanderſetzung aufhalten ,
und ſchlage daher vor , daß nachher im Anſchluß an die

Plenarſitzung der Große VA ſofort zuſammentritt und ſich
dann darüber ſchlüſſig wird , ob er als Großer VA zu⸗

ſammenbleibt oder ob eine Vorberatung des Kleinen VA

erfolgen ſoll .
Präſident Dr . Umhauer : Ich darf annehmen , daß dieſe

Abſicht des Vorſitzenden der beiden Verfaſſungsausſchüſſe
gutgeheißen wird .

Es liegt ein Schreiben des Herrn Pfarrer Löffler , des

Geſchäftführers des Pfarrvereins , vor , vom 23. April 1953

folgenden Wortlauts :

Sehr geehrter Herr Präſident !
Heute kommt die Mitteilung , daß am 26. April die

Landesſynode zuſammentritt . Eine ſcheinbar ganz äußer⸗

liche Frage darf ich zum Anlaß nehmen , Ihnen zuvor

noch ein paar Zeilen zu ſchreiben .
Ich gehe aus von dem in dieſen Tagen erſchienenen

Bericht der letzten Tagung Seite 2 Mitte , wo Sie Mit⸗

teilung machen von dem Bad . Pfarrertag in Verbindung
mit dem 606jährigen Jubiläum des Pfarrvereins . Sie

waren leider verhindert zu erſcheinen und hatten des⸗

halb Herrn Dekan Hauß gebeten , die Vertretung zu

übernehmen . Leider iſt Herr Dekan Hauß zum Jubiläum

gar nicht gekommen , ſo daß ein Wort der Synode gar

nicht geſagt worden iſt . Es iſt von vielen Seiten der
Pfarrerſchaft lebhaft bedauert worden , daß bei uns in
Baden anſcheinend kein ſo gutes Zuſammenarbeiten iſt

wie in anderen Ländern . Dieſer Eindruck wird von

weiten Kreiſen des badiſchen Pfarrvereins geteilt, daß

man zwar den Pfarrverein durchaus anerkennt in ſeinen
wirtſchaftlichen Leiſtungen , daß man ihn aber im übrigen
links liegen läßt .

Seite 3 rechts unten : Sie ſprechen davon , daß die

Vorlage betr . Leitungsgeſetz am 3. Dezember hat aus⸗
gehen können . „ Wenn ſie dann erſt 14 Tage ſpäter

uſw . . . “ Ich verſichere Sie , daß mir die Vorlage am

2. Januar 1953 zu Geſicht gekommen iſt ! Ich wurde



zwar mehrfach von Seiten unſerer Mitglieder im Lande
darnach gefragt , mußte aber erklären , daß mir die Vor—⸗
lage noch nicht zu Geſicht gekommen iſt . Noch am 2. Ja⸗
nuar morgens hatte ich ein Geſpräch mit Pfarrer Löw ,
anſchließend daran noch mit zwei anderen Pfarrern ,
von denen noch keiner die Vorlage geſehen hatte . Es
mag ſein , daß das ein perſönliches Pech geweſen iſt , aber
dann hatten andere auch das Pech . Ich könnte Ihnen
ſo noch manche Dinge ſagen .

Seite 49 links oben : „ Wenn jetzt draus geſagt wird ,
ein ſo wichtiges Geſetz . . . “ Die Pfarrerſchaft weiß
ganz genau , daß nach der jetzt noch beſtehenden Kirchen⸗
verfaſſung die Synode in keiner Weiſe verpflichtet iſt ,
irgendwie auf das Votum der Pfarrer zu hören . Das
iſt auch nie behauptet worden als eine juriſtiſche For⸗
derung . Aber mehrfach war darum gebeten worden , es
möchten doch der Pfarrerſchaft vor Behandlung und
Beſchlußfaſſung von derart wichtigen Geſetzen , die ins⸗
beſondere auch die Pfarrerſchaft betreffen , Gelegenheit
gegeben werden , ſich über die geplanten Geſetze auszu⸗
ſprechen . Es könne ja der Synode nur dienlich ſein , wenn
ſie weiß , wie man in Kreiſen der Pfarrerſchaft die oder
jene Frage beurteilt . In anderen Landeskirchen wie
Württemberg , Pfalz oder Bayern iſt es eine Selbſtver⸗
ſtändlichkeit , daß die Kirchenleitung vor Behandlung
ſolcher Geſetze in ein Geſpräch mit den Vertretern der
Pfarrerſchaft eintritt , um dann bei der Behandlung in
der Synode ſchon dieſe Stellungnahme zu verwerten . Ich
verweiſe dabei auf Außerungen , die ich gerade jetzt

wieder ſelbſt aus dem Mund ſowohl von Herrn Landes⸗
biſchof Haug wie auch von Kirchenpräſident Stempel
bei den dortigen Pfarrvereinstagungen gehört habe .
Es hat vielen in Baden ſehr leid getan , daß man in

Baden dieſen Weg nicht gehen will . Es wäre ſicherlich
ein ganzer Teil des Widerſtandes gegen das Leitungs⸗
geſetz unnötig und unmöglich geweſen , wenn man die
Pfarrerſchaft anders behandelt hätte . Auf einer Tagung
ſämtlicher Bezirksvertreter des Pfarrvereins kam das
jetzt erneut und einſtimmig wieder zum Ausdruck , wie
ſehr man es bedauert , daß die Kirchenleitung vor Erlaß

ſolch wichtiger Vorlagen mit der Pfarrerſchaft keine
Fühlung aufnimmt . Es ſoll dies der Kirchenleitung auch
durch Dekan Schühle mitgeteilt werden .

Wenn viele ſich der von Mannheim ausgehenden
Aktion gegen das Leitungsgeſetz nicht unterſchriftlich
angeſchloſſen haben , ſo nicht darum , weil ſie es billigen ,
ſondern weil ſie dieſe Dinge zum Teil in einem anderen
Lichte ſehen . Perſönlich würde ich es begrüßen , wenn ein
ſo tief eingreifendes Geſetz von dieſer Synode über⸗

haupt nicht mehr beſchloſſen würde , zumal kein Grund
für eine bereilung vorliegt .
Vielleicht ergibt ſich einmal die Möglichkeit , auch auf

eine Reihe anderer Fragen ſpäter einzugehen .
Mit freundlicher Begrüßung

Ihr ergebener Löffler .
Ich habe daraufhin dem Herrn Pfarrer Löffler am 24 . 4.

folgendes geantwortet :
Sehr geehrter Herr Pfarrer !

Ich beſtätige den Empfang Ihres Schreibens vom 23.
dieſes Monats , in dem Sie mir die Beſchwerden des
Pfarrvereins wegen des verſpäteten Zugangs des Ent⸗
wurfs eines Leitungsgeſetzes vortragen und in dem
Sie weiter Klage führen wegen nicht genügender Be⸗

rückſichtigung des Pfarrvereins bei den Vorarbeiten
zur kirchlichen Geſetzgebung .

Ich werde Ihr Schreiben der Landesſynode vorlegen ,
und dieſe wird im Benehmen mit dem Evang . Ober⸗
kirchenrat prüfen , wie den Belangen des Pfarrvereins
und der Pfarrerſchaft in Zukunft beſſer Rechnung ge⸗
tragen werden kann .

Erſte Sitzung 8

Ich bedaure außerordentlich , daß mein Stellver⸗
treter , Herr Dekan Hauß , zum 60jährigen Jubiläum des
Pfarrvereins nicht erſcheinen konnte , nachdem ich, wie
ich Ihnen mitgeteilt habe , zu meinem großen Leidweſen
aus dringenden beruflichen Gründen an der Teilnahme
verhindert geweſen bin . Wollen Sie bitte aus dieſem
bedauerlichen Umſtande nicht entnehmen , daß die Evang .
Landesſynode der Bedeutung der im Pfarrverein zu⸗
ſammengeſchloſſenen Pfarrerſchaft ſich nicht bewußt iſt ,
und nehmen Sie meine Zuſicherung entgegen , daß ich
alles tun werde , um eine Vertiefung der Mißſtimmung
unter der Pfarrerſchaft wegen nicht genügender Berück⸗
ſichtigung durch die Organe der kirchlichen Geſetzgebung
zu verhüten .

Mit freundlicher Begrüßung
Ihr Dr . Umhauer .

In allerletzter Stunde bekam ich von Herrn Pfarrer
Löffler nun noch folgendes Schreiben vom 25. 4. 53 :

Sehr geehrter Herr Präſident !
Mein Schreiben vom 23. April an Sie ſollte nicht eine

Klage des Pfarrvereins ſein , ſondern eine perſönliche
Orientierung . Ich möchte annehmen , daß das Schreiben
des Pfarrvereins , das durch Ikan Schühle an die Kir⸗
chenleitung gerichtet werden ſollte und ſich auf den Be⸗
ſchluß des Landesvorſtandes ſtützt , in der Zwiſchenzeit
dort angekommen iſt . Es lag mir nur daran , Ihnen auch
perſönlich zu ſagen , wie ich die Dinge ſehe . Ich habe es
mit Rückſicht auf meine Stellung bisher ſtreng ver⸗
mieden , mich in irgendwelche kirchenpolitiſchen Dinge
einzulaſſen , obwohl man immer wieder verſucht hat ,
mich dafür zu gewinnen .

Für die bevorſtehende Tagung der Landesſynode
wünſche ich Gottes reichen Segen . Er laſſe alles , was
beraten und beſchloſſen wird , geſchehen zu ſeines Na⸗
mens Preis .

Mit freundlicher Begrüßung
Ihr ergebener Löffler .

Noch bevor dieſes letzte Schreiben eingegangen war ,
habe ich meine Korreſpondenz mit Herrn Pfarrer Löffler
dem Kleinen VA zur Stellungnahme vorgelegt . Der
Kleine VͤA hat eine ſolche Stellungnahme herausgear⸗
beitet . Wir ſind aber der Meinung geweſen , daß angeſichts
des zweiten Schreibens des Herrn Pfarrer Löffler ein
weiteres Eingehen auf die Sache ſich erübrigt . Ein Schrei⸗
ben des Herrn Dekan Schühle , des Vorſitzenden des Pfarr⸗
vereins , iſt mir bisher nicht zugegangen . Auch dem Herrn
Landesbiſchof nicht und dem Evang . Oberkirchenrat . Wir
können alſo dazu heute noch nicht Stellung nehmen .

Wenn Sie damit einverſtanden ſind , möchte ich für
heute die Sache auf ſich beruhen laſſen . — ( Allgemeine
Zuſtimmung . )

Abgeordneter Hauß erklärt , daß er am Tag des 60⸗

jährigen Jubiläums des bad . Pfarrvereins dienſtlich ver⸗

hindert war in Heidelberg zu erſcheinen und telefoniſch
Pfarrer Dr . Barner gebeten hat , das Grußwort der Sy⸗
node auszurichten . Man habe jedoch dieſes Wort abge⸗
lehnt und ihn nicht für kompetent betrachtet , im Auftrag
der Synode zu ſprechen .

Die Synode erblickt hierin eine Nichtachtung der Synode ,
da Pfarrer Dr . Barner vom Präſidenten , bzw . deſſen Stell⸗
vertreter beauftragt war , im Namen der Synode deren

Grüße zu überbringen .
Präſident Dr . Umhauer : Der Evang . Kirchengemeinde⸗

rat Heidelberg hat in einer Eingabe vom 31. Januar

beantragt :
die Landesſynode möge ſich bei den zuſtändigen kirch⸗

lichen und ſtaatlichen Stellen dafür einſetzen , daß der

Volkstrauertag in dieſem Jahr ſo feſtgelegt wird ,

daß eine Häufung von Totengedenktagen in einem Mo⸗

nat vermieden wird . —



Der Antrag wird dem Evang . Oberkirchenrat zur wei⸗

teren Veranlaſſung überwieſen .
Ebenſo wird die Eingabe des Herrn Walter Krebs , der

ſich an die Landesſynode wendet mit der Bitte um Be⸗

ſchaffung einer Anſtellung , an den Evang . Oberkirchen⸗
rat weitergeleitet .

Abgeordneter Schneider : Ich habe noch zwei Dinge
kurz zu ſagen :

Erſtens , daß wir im Finanzausſchuß auf dieſer Synode
entſprechend einem Beſchluß , den wir im Januar gefaßt
haben , uns noch damit befaſſen werden , das ſog . Diaſpora⸗
bauprogramm , das auf Grund der finanziellen Entwick⸗
lung in der Kirche planmäßig einmal erörtert werden
muß , zu beraten . Das iſt immerhin ein außerordentlich
wichtiger Punkt , der wohl den FA für einen Nachmittag
oder einen halben Vormittag in Anſpruch nehmen wird .
Wir werden dann dem Plenum entſprechend wohl eine
Vorlage machen .

Das zweite iſt , daß ich dieſes Mal nicht am Schluß
der Synode , ſondern am Anfang der Synode die Bitte
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ausſprechen möchte , daß wir einen Arbeitsplan durch⸗
halten und durchführen , der auch den Menſchen , die Ge⸗
meinſchaft und die Bruderſchaft , noch etwas zur Geltung
kommen läßt . Es ſollte m. E. unbedingt eine ſolche Dis⸗
ziplin in den Verhandlungen ſowohl der Ausſchüſſe wie
im Plenum durchgeführt werden bezw . möglich ſein , daß
wir die Abende wenigſtens für uns haben . Wir haben
vorhin mit Freuden vom Herrn Präſidenten gehört , daß
auch er der Auffaſſung iſt , daß wir möglichſt die Abende
frei zur Verfügung halten ſollten , einmal für den Vor⸗
trag des Herrn Landesbiſchofs über die kirchliche Lage in
der Oſtzone , zum andern daß wir unter uns noch ein
wenig ſein können nicht nur in Funktion der Synode ,
ſondern als Menſchen und chriſtliche Brüder .

Präſident Dr . Umhauer : Dieſe Worte des Herrn Kon⸗
ſynodalen Schneider entſprechen unſer aller Wunſch . Ich
ſchließe mich der Bitte an die Ausſchüſſe an , daß ſie ihre
Arbeit ſo einrichten , daß die Abende nach dem Abend⸗
eſſen frei bleiben .

Kreisdekan D. Maas ſpricht das Schlußgebet .

Zweite öffentliche Sitzung

Herrenalb , Mittwoch , den 29. April 1953 , 15 . 30 Uhr

Tagesordnung

A
Antrag des Herrn Landesbiſchofs betr . die Ausführung

des Kreisdekanats⸗Geſetzes

B.
Bericht des Verfaſſungsausſchuſſes zu der Vorlage betr .

das Kirchenleitungsgeſetz
Berichterſtatter : Synodale D. Dr . v. Dietze
In Verbindung damit Bericht des Kleinen Verfaſſungs⸗

ausſchuſſes
2

Bericht des Verfaſſungsausſchuſſes über die Vorlagen2 —8 des Erweiterten Evang . Oberkirchenrats :
1. Die Vereinigung der Evang . Kirchengemeinden Box⸗

berg und Wölchingen ( Vorlage 2),
2. Die Errichtung des Kirchenbezirks Baden⸗Baden

( Vorlage 3) ,
3. Die Errichtung der Evang . Kirchengemeinden Tengenund Aach und die Erweiterung des Kirchſpiels Engen

( Vorlage 4) ,
4. Die Errichtung einer Evang . Kirchengemeinde Mark⸗

dorf (Vorlage 5),
5. Die Errichtung einer Evang . Kirchengemeinde Schlien⸗

gen (Vorlage 6) ,
6. Die Errichtung der Evang . Kirchengemeinden Güten⸗
bach und Vöhrenbach ( Vorlage 7)

Berichterſtatter : Synodale Dr . Kuhn

D.
Bericht des Verfaſſungsausſchuſſes über den f

eines kirchlichen Geſetzes betr . die Abänderunglichen Wahlordnung und zu der Eingabe des EvangDekanats Karlsruhe⸗Land , ebenfalls die Abänderung derkirchlichen Wahlordnung betr .
Berichterſtatter : Synodale Dr . Kuhn

*

Präſident Dr . Umhauer eröffnet die Sitſiden re tzung .

1 0 ſpricht das Eingangsgebet .
„Präſident Dr. Umhauer : Ich habe zunächſt ei Ein⸗

gänge bekannt zu geben :
852

Es iſt ein Antrag des Herrn Landesbiſchofs mir zu⸗
gegangen betr . die Ausführung des Kreisde⸗

kanatsgeſetzes . Ich darf bitten , den Antrag zu
verleſen .

A.

Abgeordneter Dr . Kuhn lieſt :
„ Mit Zuſtimmung des Erweiterten Evang . Ober⸗

kirchenrats bitte ich die Landesſynode zu beſchließen :
Die Beſtimmung des Geſetzes , die Errichtung von

Kreisdekanaten betr . vom 28. 11. 1945 § 2 Buchſtabe
b ruht hinſichtlich der Beſtellung des Kreisdekans für
Mittelbaden bis auf weiteres . Die Kirchenbezirke
Rheinbiſchofsheim und Karlsruhe⸗Stadt / Süden (künf⸗
tiger Kirchenbezirk Baden⸗Baden ) werden dem Kreis⸗
dekan von Südbaden , die übrigen Kirchenbezirke von

Mittelbaden dem Kreisdekan von Nordbaden zuge⸗

wieſen . 2

Begründung : 5
1. Die Beſetzung des Kreisdekanats Mittelbaden ſchei⸗

terte an der Schwierigkeit der Perſonenfrage .
2. Durch die Zoneneinteilung mußten zwangsläufig die

Kirchenbezirke Rheinbiſchofsheim und Karlsruhe⸗
Stadt / Süden vom Kreisdekan von Südbaden mik⸗

betreut werden , ſo daß nur noch die verbleibenden
Kirchenbezirke von Mittelbaden förmlich dem Kreis⸗

dekan von Nordbaden zugeteilt werden müßten .
53. Der Antrag ſoll den als Not empfundenen Zuſtan

eines nicht ausgeführten Geſetzes beenden .

Ich ſchlage Ihnen vor , daß wir dieſen Antrag ohne

Vorbereitung in einem Ausſchuß hier im Plenum beraten
und beſchließen . — Die Synode iſt mit dieſer Art der ge⸗

ſchäftlichen Behandlung einverſtanden .
Abgeordneter D. Dr . Schlink : Wir haben uns im Zu⸗

ſammenhang mit unſerer Beratung an zwei Stellen
dieſer Sitzung mit dem Kreisdekanat zu beſchäftigen.
Nämlich einmal innerhalb des Leitungsgeſetzes , wo 5
nun vorgeſchlagen wird , daß die Kreisdekane nicht 15
bisher mit beſchließender , ſondern mit beratender
an den Sitzungen des Erweiterten Evang . Oberkirch tsrats oder , wie es nun heißen ſoll , des Landestirhenen
teilnehmen ſollen . Der andere Vorſchlag , der die Krei

i
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